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Sind Arbeitgeber darauf ange-
wiesen, solche Konflikte zwi-
schenmenschlich zu lösen, 
oder gibt es auch eine rechtli-
che Handhabe? Dass grobe 
Beleidigungen gegenüber Vor-
gesetzten grundsätzlich geeig-
net sind, eine Kündigung sozi-
al zu rechtfertigen, ist den 
meisten wohl bekannt. Doch 
nicht immer ist die Pflicht -
verletzung so eindeutig. Wie 
sieht es beispielsweise aus, 
wenn ein Arbeitnehmer sei-
nen Vorgesetzten in Gegen-
wart anderer Mitarbeiter an-
brüllt, mit einem respektlosen 
Umgang lächerlich macht, 
seine Fachkompetenz anzwei-
felt und ihn auslacht?  

Der Arbeitnehmer ist nicht 
nur zur Erbringung der ver-
traglich geschuldeten Arbeits-
leistung verpflichtet, er hat 
ferner sogenannte vertragli-
che Nebenpflichten zu erfül-
len. Zu diesen Nebenpflichten 
zählt besonders die Pflicht der 
Arbeitsvertragsparteien zur 
Rücksichtnahme auf die be-
rechtigten Interessen des je-
weils anderen Teils. Eine Ver-
letzung dieser Nebenpflicht, 
auf die grundsätzlich arbeits-
rechtliche Sanktionen bis hin 
zu einer Kündigung folgen 
können, kann in respektlo-

sem Verhalten bestehen, so-
fern eine etwaige sachliche 
Kritik an der Person des Vorge-
setzten in den Hintergrund 
und die Herabwürdigung der 
Person, für die es keine sachli-
che Rechtfertigung gibt, in 
den Vordergrund tritt. In gro-
bem Maße unsachliche An-
griffe, die zur Untergrabung 
der Position des Vorgesetzten 
führen können, muss der Ar-
beitgeber nicht hinnehmen.  

Mit vorschnellen Kündi-
gungen ist allerdings Vorsicht 
geboten: Denn es steht nach 
all dem nicht etwa fest, dass 
eine ordentliche oder sogar ei-
ne außerordentliche Kündi-
gung, die als Reaktion auf sol-
ches Fehlverhalten ausgespro-
chen wird, auch wirksam ist. 
An eine verhaltensbedingte 
Kündigung werden – jeden-
falls wenn das Kündigungs-
schutzgesetz auf das Arbeits-
verhältnis Anwendung findet 
oder eine außerordentliche 
Kündigung ausgesprochen 
werden soll – hohe Maßstäbe 

angelegt. Insbesondere muss 
die Kündigung das letzte in 
Betracht kommende Mittel 
sein, so dass sie regelmäßig 
überhaupt erst in Betracht ge-
zogen werden kann, wenn der 
Arbeitnehmer bereits vorher 
schon einmal einschlägig ab-
gemahnt wurde. Ferner ist – 
unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls – das 
Interesse des Arbeitgebers sich 
von dem Arbeitnehmer zu 
trennen gegen dessen Interes-
se an der Erhaltung seines Ar-
beitsplatzes abzuwägen. Be-
sonders bei Arbeitnehmern 
mit langer, bisher störungs-
freier Betriebszugehörigkeit, 
besteht aus Sicht des Arbeitge-
bers ein Risiko, dass die zu-
gunsten des Arbeitnehmers 
sprechenden Umstände im 
Ergebnis höher zu bewerten 
sind, als das berechtigte Inte-
resse des Arbeitgebers sich von 
einem Arbeitnehmer zu tren-
nen, der sich mit seinem Ver-
halten auf die Ebene einer 
Pflichtverletzung begeben 
hat.  

Um eine Verurteilung zur 
Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers zu vermeiden, 
können Arbeitgeber im Pro-
zess erwägen, hilfsweise einen 
Auflösungsantrag für den Fall 
zu stellen, dass die Kündi-
gungsschutzklage wegen Sozi-
alwidrigkeit der Kündigung 
(beispielsweise weil die Inte-
ressenabwägung zugunsten 
des Arbeitnehmers ausfällt) 
Erfolg hat, wenn Gründe vor-
liegen, die eine den Betriebs-
zwecken dienliche weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer 
nicht erwarten lassen. Sieht 
das Gericht die sehr strengen 
Voraussetzungen eines Auflö-
sungsantrags als gegeben an, 
wird das Arbeitsverhältnis ge-
gen Zahlung einer Abfindung 
aufgelöst. 

 

Johanna Keil ist Rechts-
anwältin bei der Kanzlei 
Greenfort in Frankfurt  

Aggressives Gebaren, ei-
ne unangebrachte Wort-
wahl, schnippische Ant-
worten, Aufsässigkeit 
und Respektlosigkeit 
mag niemand gerne lei-
den. Privat kann man 
sich dafür entscheiden, 
den Kontakt mit einem 
solchen Gegenüber 
schlicht zu vermeiden. 
Doch was tun, wenn man 
sich aus beruflichen 
Gründen dem nicht ent-
ziehen kann, weil man 
sich als Führungskraft in 
einer solchen Situation 
behaupten muss?

FRANKFURT

Von JOHANNA KEIL

Respektlos  gegenüber Vorgesetzten

„Frechheit siegt?“

Johanna Keil

RECHTSFRAGEN IM 
FIRMENALLTAG
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STELLENMARKT

Das Maklerbüro Atrium Im-
mobilien hat deswegen 20 
Gutscheine für je 50 Euro von 
Fuldaer Händlern erworben – 
als kleinen Beitrag zur Stär-
kung der regionalen Wirt-
schaft. Verlost werden diese 
über Facebook und Instagram 
an die Bewohner der Region. 

Viele Geschäfte, Restau-
rants und Dienstleister in und 
um Fulda machen schwere 
Zeiten durch. Manchen feh-
len die kompletten Einnah-
men, während Mieten, Gehäl-
ter und laufende Kosten wei-
tergezahlt werden müssen. 
Zugleich merken die Fuldaer 
Bürger, wie sehr ihnen die vie-
len besonderen Läden der 
Stadt am Herzen liegen und 
dass sich das Stadtbild radikal 
ändern würde, wenn diese die 
Krise nicht unbeschadet über-
stehen.  

„Daher ist jetzt die Zeit, wie-
der mehr vor Ort einzukaufen 
und sich gemeinsam für unse-
re Heimat und unser Zuhause 

stark zu machen“, sagt Atri-
um-Geschäftsführer Guido 
Prinzhorn. „Dazu möchten 
wir mit unserer Verlosung von 
Gutscheinen einen kleinen 
Beitrag leisten.“ Die Gutschei-

ne im Gesamtwert von 1100 
Euro können die Kunden ein-
lösen, wenn sich die Lage wie-
der normalisiert hat. Gleich-
zeitig gewinnt möglicherwei-
se jemand, der sich einen Res-

taurant- oder Kosmetikbe-
such derzeit nicht unbedingt 
leisten kann. „So schlagen wir 
zwei Fliegen mit einer Klap-
pe“, meint Guido Prinzhorn.  

Die Gewinnspielaktion star-

tet am Montag, 27. April, auf 
Facebook und Instagram und 
läuft bis einschließlich 17. 
Mai. Alle zwei Tage gibt es zwei 
Gutscheine über je 50 Euro 
von einem regionalen Anbie-
ter zu gewinnen. Das Motto 
der Verlosungen lautet „Dein 
perfekter Tag in Fulda“ – denn 
die einbezogenen Einzel-
händler und Dienstleister ein-
schließlich der Fuldaer Zei-
tung machen es leicht, sich ei-
nen rundum schönen Tag zu 
machen.  

In die Lostrommel wirft 
Atrium Immobilien Gutschei-
ne für diese zehn Unterneh-
men: Friseursalon Frisagisten 
in Gläserzell, Kaffeerösterei 
Reinholz in Fulda, Massage 
und Aromaberatung Sonja 
Hohmann in der Bachrainer 
Straße, mobile Cocktailkurse 
trinkbares aus Friedewald, Ris-
torante Bellini am Butter-
markt, Goldschmiede Pia 
Hartmann in Horas, Makeup-
Coaching FF Beauty by Friede-
rike Franz in Sickels, Rathaus-
Buchhandlung Unterm Heilig 
Kreuz, Fitness-Studio FT-Club 
Fulda sowie Blumen Zeh in 
der Langebrückenstraße. Ver-
lost werden auch zwei FZ-
Abos für jeweils einen Monat, 
denn auch das entspannte Le-
sen der Tageszeitung gehört ja 
zu einem wirklich schönen 
Tag dazu.

Auch wenn in Osthessen 
manche Geschäfte wie-
der geöffnet haben dür-
fen: Vor allem die kleine-
ren Einzelhändler, Gas-
tronomen und Dienst-
leister in Fulda trifft die 
Coronakrise hart. 

FULDA

Atrium-Immobilien verlost FZ-Abos und Einkaufsgutscheine  

Hilfe für regionale Unternehmen 

Verlost wird über Facebook und Instagram.  Foto: Atrium Immobilien

Seit 2018 gibt es die Ausbil-
dung für Kaufleute im E-Com-
merce. Mittlerweile können 
Absolventen den neuen Fort-
bildungsberuf Geprüfter 
Fachwirt/Geprüfte Fachwir-
tin E-Commerce anschließen. 
Darüber informiert das Bun-
desinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) in einer Pressemel-
dung.  

Der Fortbildungsberuf soll 
weiterführende Karrierewege 
im Online-Handel ermögli-
chen – und etwa auf Positio-
nen in der mittleren Manage-
mentebene vorbereiten. Die 
Weiterqualifizierung steht 
laut BIBB grundsätzlich allen 
offen, die eine staatlich aner-
kannte Berufsausbildung in 
einem kaufmännisch-verwal-
tenden Beruf abgeschlossen 
haben. 

Je nach Ausbildung sind für 
die Weiterqualifizierung ein 
bis zwei Jahre einschlägige Be-
rufserfahrung nötig. Auch oh-
ne staatlich anerkannten Be-
rufsabschluss ist mit fünfjäh-
riger einschlägiger Berufspra-
xis eine Zulassung zur Prü-
fung möglich.

Da der Online-Handel ei-
ne zunehmend wichtige 
Rolle spielt, wurde 2018 
eine neue Ausbildung für 
diesen Bereich einge-
führt. Nun gibt es die 
passende Weiterqualifi-
zierung.

BONN

Neue Weiterqualifizierung

Fachwirt E-Commerce

Die Corona-Soforthilfe wird 
von hessischen Unternehmen 
stark nachgefragt. Das zeigt ei-
ne Umfrage von mehr als 900 
hessischen Betrieben des Hes-
sischen Industrie- und Han-
delskammertages (HIHK). 81 
Prozent der an der Umfrage 
beteiligten Betriebe haben die 
Soforthilfe beantragt oder pla-
nen dies. „Aufgrund der ho-
hen Nachfrage warten viele 
hessische Unternehmen und 
Selbstständige noch auf die 
Auszahlung des Zuschusses. 
Das ist mit Blick auf die An-
tragsflut zwar nachvollzieh-
bar, für die betroffenen Unter-
nehmen aber problematisch“, 
weiß Robert Lippmann, Ge-
schäftsführer des HIHK. In der 
Region Fulda haben knapp 60 
Prozent der Betriebe, die an 
der Umfrage teilgenommen 
haben, Soforthilfe beantragt 
oder planen dies, teilt die IHK 
Fulda in einer Pressemeldung 
mit. Bekanntheit und Nut-
zung der Soforthilfe seien 
durchweg hoch. Hinsichtlich 
anderer Finanzierungshilfen 
bestehe oft noch Informati-
onsbedarf. Hier kommt den 
Beratungsangeboten der In-
dustrie- und Handelskam-
mern eine wichtige Rolle zu. 
„In der Region Fulda nutzt je-
des fünfte Unternehmen, das 
an der Umfrage teilgenom-
men hat, die Corona-Bera-
tungsangebote unserer IHK“, 
berichtet Hauptgeschäftsfüh-
rer Michael Konow. Dabei 
werde die Qualität der Bera-
tung von den Unternehmen 
überwiegend als gut oder sehr 
gut bewertet. „Gleichzeitig 
sind die Zahlen aber klarer 
Auftrag an uns, unsere Bera-
tungsangebote noch bekann-
ter zu machen“, betont Ko-
now. Informationen beim Co-
rona-Helpdesk der Region Ful-
da unter der zentralen Hotline 
(06 61) 1 02 48 05 sowie im In-
ternet: www.ihk-fulda.de. 

FULDA

Corona-Soforthilfe

Beratung von 
Unternehmen 
ist wichtig


